
Checkliste Depoteröffnung für Personen mit Erwachsenenvertretung 
 

Achtung: KONTO plus & Gemeinschaftsdepots können für Personen mit Erwachsenenvertretung nicht eröffnet werden  

 

Bitte achten Sie darauf, dass alle Felder bei allen Punkten sorgfältig ausgefüllt werden. Bitte 
geben Sie die vollständigen Kundendaten inklusive Ausweisdaten an und achten Sie darauf, 
dass das Feld „Steueransässigkeit“ ausgefüllt ist. 

 
 

Bei Punkt 2 wird der Vertreter als Zeichnungsberechtigter inklusive aller Daten eingesetzt. 

 
 

Für die Depoteröffnung muss das Referenzkonto auf die vertretene Person lauten.  

 
 

Bitte beachten Sie, dass ein Kontonachweis beigelegt werden muss. 

• Kopie (Foto) Bankomatkarte 
• Bankbestätigung (Kontoauszug), oder 
• Sonstiger vergleichbarer Nachweis (IBAN + Name Kontoinhaber muss ersichtlich sein) 
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Bei der Zustellung der Informationen nach WAG ist entweder elektronischer Versand oder 
Papierversand auszuwählen. Sollte beides gewünscht sind, sind die Kreuze bei beiden Feldern 
zu setzen. Bei elektronischem Versand sind die Kontaktdaten des Vertreters anzuführen. Bei 
Postversand erfolgt die Zustellung ebenso an den Vertreter. 

 

Bitte überprüfen Sie, ob die Erklärung bezüglich FATCA beantwortet wurde und alle Pflichtfelder 
angekreuzt wurden. 

 

  

Bitte um Kontrolle, ob Ort und Datum sowie die Unterschriften vorhanden sind. Der Vertreter 
unterzeichnet einmal zu P1 für die vertretene Person, und einmal zu P2 für sich als 
Zeichnungsberechtigter.  

Bitte beachten Sie, dass die Unterschrift nicht älter als 90 Tage sein darf. 

 

 

Benötigte Beilagen* 

• Ausweiskopie der vertretenen Person (Reisepass, Personalausweis). Bei 
österreichischen Staatsbürgern ist auch der Führerschein möglich. Alternative: 
abgelaufener Ausweis + Geburtsurkunde 

• Gültige Ausweiskopien des Vertreters (Reisepass, Personalausweis). Bei 
österreichischen Staatsbürgern ist auch der Führerschein möglich. 

• Aktueller, rechtskräftiger Bestellungsbeschluss und ÖZVV Auszug 
• Bei Veranlagung in nicht mündelsichere Wertpapiere: Genehmigung durch das 

Pflegschaftsgericht  
• KYC-Formular ab einem Depotwert von € 75.000 sowie bei Vermögensaufbauplänen ab 

EUR 1.000,-- 
• Harte Mittelherkunftsnachweise ab einem Depotwert von EUR 250.000,--. Bitte 

beachten Sie, dass bei Bedarf Mittelherkunftsnachweise auch unter den definierten 
Grenzen angefordert werden können. 

 
*detailliertere Informationen entnehmen Sie bitten der „Informationsliste zur Depoteröffnung für 
Personen mit Erwachsenenvertreter und Minderjährige“ 
 
 

ACHTUNG: jegliche Streichungen bzw. Änderungen sind separat mit Kundenunterschrift zu bestätigen! 
 

Alle Formulare und Checklisten stehen unter www.dieplattform.at zum Download zur Verfügung. 
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http://www.dieplattform.at/

